
BogenSportFreunde Ahlen e.V. 

Beitragsordnung 

1. Mitgliedsbeiträge 

Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Der Einzug der Beiträge erfolgt mittels Lastschriftverfahren (SEPA-

Lastschriftmandat). 

Mit der Aufnahme in den Verein verpflichtet sich jedes Mitglied durch Unterschrift des SEPA-Lastschriftmandats 

zur Zahlung der Beiträge. Der Einzug erfolgt jährlich im Voraus durch Bankeinzug. Die Beiträge werden am 

Jahresanfang (Januar/ Februar) per Lastschrift abgebucht. 

Beiträge von Neumitgliedern werden anteilsmäßig 4 bis 6 Wochen nach Unterschriftsdatum abgebucht. 

Sollte eine Rückbuchung wegen nicht ausreichender Deckung des Kontos stattfinden, gehen die entstehenden 

Kosten zu Lasten des Mitglieds. 

Höhe der Mitgliedsbeiträge jährlich: 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre: 36,00 € 

Erwachsene: 72,00 € 

Die BogenSportFreunde Ahlen e.V. sind Leistungsanbieter im Rahmen des Bildungspaktes des Kreises Warendorf 

(Bildung und Teilhabe). Über die Münsterlandkarte können Mitgliedsbeiträge von Minderjährigen bei Erfüllung 

der Anspruchsvoraussetzungen abgerechnet werden. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Rückzahlung bereits gezahlter Beiträge. 

2. Änderungen der persönlichen Daten 

Datenänderungen sind unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. Durch Unterlassung entstandene Kosten (z.B. 

Kosten für Rücklastschriften) sind vom Mitglied zu tragen. 

3. Umlagen 

Der Verein kann für bestimmte, unerwartete Ausgaben, die im Haushaltsplan des Kassierers/der Kassiererin nicht 

vorgesehen sind, eine Umlage vorsehen. Ob diese Umlage erhoben wird und in welcher Höhe, entscheidet eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung, zu der der Vorstand kurzfristig einladen kann. 

4. Startgelder 

Startgelder für Meisterschaften (Kreis-, Bezirks-, Landes-, Deutsche Meisterschaften) der Verbände, in denen der 

Verein Mitglied ist, werden vom Verein getragen. 

Bei Nichtteilnahme an der gemeldeten Meisterschaft können vom Verein gezahlte Startgelder vom Mitglied 

zurückgefordert werden. 

 

 

Ahlen, 10.02.2026 

 

   


